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Aufmerksamkeit, aber auch mit der Zurückhaltung, die durch die Um stände 
geboten erscheint, und wir ersuchen Sie und Ihre M itarbeiter, sich in Ihren allfälli
gen Äusserungen zu den aufgeworfenen Fragen an diese Richtlinien zu halten.
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3458. Schweizerisch-deutscher Vergleichs- und Schiedsgerichtsvertrag1

Mündlich

Das politische D epartem ent unterbreitet dem Rat den zwischen dem schwei
zer. Unterhändler, Prof. Dr. Max Huber, und dem deutschen U nterhändler, 
Geheim rat Gaus, vereinbarten Text eines schweizerisch-deutschen Vergleichs
und Schiedsgerichtsvertrages. Der V orsteher des politischen D epartem entes 
führt dazu folgendes aus:

«Die Schweiz habe sich allen Staaten gegenüber anerboten, Schiedsverträge 
abzuschliessen. Leider sei bis anhin einzig das Deutsche Reich auf dieses A ner
bieten eingegangen. Aus dem vorliegenden Vertragsentw urf sei folgendes her
vorzuheben:

Der Ton der beiden ersten Absätze der Einleitung zum Vertrag sei etwas 
warmherziger, als er bis anhin bei Schiedsverträgen in der Regel gewesen sei; 
doch erscheinen diese Einleitungssätze gleichwohl annehm bar.

Der in den bisherigen Schiedsverträgen meist anzutreffende Vorbehalt derje
nigen Streitigkeiten, die die Unabhängigkeit, die U nversehrtheit des Gebietes 
oder andere höchste Lebensinteressen der Vertragsstaaten betreffen, habe auch 
im vorliegenden Vertrag nicht gänzlich unterdrückt werden können. Jedoch sei er 
in Art. 4 in der Weise wesentlich gemildert, dass er nur m ehr als Einwand erhoben 
werden könne, der, wenn er von der Gegenpartei als zutreffend anerkannt werde, 
die Verweisung der Streitigkeit in das Vergleichsverfahren zur Folge habe, wäh
rend er, wenn er von der Gegenpartei nicht als zutreffend anerkannt werde, seine 
Erledigung im Schiedsgerichtsverfahren selbst finden soll. Diese Lösung dürfe, 
namentlich auch mit Rücksicht auf die Bestimmungen über die Zusam m enset
zung des Schiedsgerichtes, als befriedigend bezeichnet werden.

W ährend der Verhandlungen sei das politische D epartem ent darauf aufm erk
sam gemacht worden, dass es doch befremdlich und bedauerlich wäre, wenn die 
aus der Kriegszeit stammenden A nstände zwischen der Schweiz und Deutschland 
der Schiedsgerichtsbarkeitsvereinbarung entzogen sein sollten. Die Anwendung

1. Pour cette question, cf. aussin11111. Les principes suisses pour les traités d ’arbitrage sont fixés
dans le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 11 décembre 1919, cf. FF, 1919, 
vol. V, pp. 809—826.
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des schiedsgerichtlichen Verfahrens auf alle Streitigkeiten aus der Kriegszeit 
müsste nun offenbar für Deutschland fast unerträgliche Folgen haben. Man sei 
daher zu einer mittleren Lösung gekommen, die in Ziff. 2 des Schlussprotokolls 
folgende Umschreibung gefunden habe: Zunächst wird der Grundsatz der 
Anwendbarkeit des Vertrages auch auf solche Streitigkeiten festgelegt, die in 
zeitlich vor seinem Abschluss liegenden Ereignissen ihren Ursprung haben. 
Sodann aber wird gesagt, dieser Grundsatz gelte jedoch für etwaige mit Ereignis
sen des Weltkrieges in unmittelbarem Zusammenhang stehende Streitigkeiten 
mit Rücksicht auf deren allgemein politische Bedeutung nur insoweit, als es sich 
darum handle, einen von der belangten Partei grundsätzlich anerkannten Ersatz
anspruch dem Betrage nach festzulegen. Damit würden namentlich die Requisi
tionsstreitigkeiten aus der Kriegszeit in die Schiedsgerichtsbarkeit einbezogen. 
Die Zustimmung der deutschen Regierung zu dieser Bestimmung stehe aber noch 
aus. Sollte sie wider Erwarten nicht zu erlangen sein, so wäre dies aber nach der 
Auffassung des Vorstehers des politischen Departementes kein genügender 
Grund, das ganze Abkommen zu verwerfen.

Eine wichtige Bestimmung ist diejenige in Ziffer 4 des Schlussprotokolls, die 
insbesondere und ausdrücklich die Streitigkeiten von der Schiedsgerichtsbarkeit 
ausnimmt, deren Ursprung in der Anwendung der Blokadebestimmungen des 
Völkerbundspaketes gegenüber Deutschland liegen sollte.

Der Vorsteher des politischen Departementes stellt den Antrag, den Entwurf 
des Schweiz.-deutschen Schiedsgerichts- und Vergleichsvertrages zu genehmigen 
und den Schweiz. Unterhändler, Herrn Prof. Dr. Max Huber, zur Unterzeichnung 
des Vertrages, unter Vorbehalt der Ratifikation durch die eidgen. Räte, zu 
ermächtigen.

Der Rat erhebt diesen Antrag zum Beschluss.2

2. Cf. aussi FF, 1922, vol 1, pp. 18 7 —208.
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Relations avec la Russie des Soviets

Secret

Département de l’Economie publique. Verbal.
M. le Président Schulthess expose que, selon des renseignements de source 

sûre, qu’il a communiqués il y a quelques jours au Chef du Département politique, 
la France s’apprête à son tour à entrer en relations avec la Russie des Soviets. Il 
apparaît de plus en plus que, dans l’état de décomposition où est tombée la Russie, 
nul autre que les Soviets ne peut et ne voudrait prendre la responsabilité du gou
vernement de ce pays, et que le régime des Soviets, plus au moins atténué, s’y
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